
Schweizerische Baurechtstagung 2025 – seit 50 Jahren

Baustelleneinrichtungen -
Längeres Vorhalten und andere 
Komplikationen

Carlo Peer, Dr. iur., Fachanwalt SAV Bau- und 
Immobilienrecht, Rechtsanwalt, Zürich / Klosters



I. Baustelleneinrichtung – ein definitorischer Ansatz

II. Baustelleneinrichtung – drei Themenbereiche (aber
weit mehr Komplikationen)...

(1) Obliegenheiten und Pflichten

(2) Vorhalten

(3) Standards

III. Fazit
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BILDDATEI



 Was gehört zur Baustelleneinrichtung?

Einleitung
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Aus bautechnischer Sicht alle Anlagen, 
die (kumulativ)

Aus rechtlicher Sicht 
alle Anlagen, die

als Grundlage für die eigentliche 
Bauwerkausführung fungieren nach dem Willen der 

Parteien als 
Baustelleneinrichtung 
zu qualifizieren sind

eine gewisse Nähe zur Baustelle 
aufweisen

keine Baustoffeigenschaft aufweisen, mithin 
nicht dafür bestimmt sind, in das Eigentum 
des Bauherrn überzugehen



 Es existiert keine Legaldefinition der
Baustelleneinrichtung

 Keine rechtlichen Vorgaben für die
Baustelleneinrichtung

 Technische Definition allenfalls als Hilfe für das
vertragliche Verständnis der Parteien

 Im Streitfall auch Auslegungshilfe für das Gericht

Einleitung
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 Art. 123 SIA-Norm 118, erster Satz:

 Vertraglicher Ergänzungsbedarf

 Aufzählung nur beispielhaft (nicht abschliessend)

 Ohne Regelung ist Baustelleneinrichtung in die
EHP einzurechnen, wenn LV keine separaten
Positionen aufführt (Art. 9 SIA-Norm 118)

Einleitung
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 Art. 123 SIA-Norm 118, zweiter Satz:

 Leistungsposition beschreibt Baustelleneinrichtung =
Bestandteil der Baustelleneinrichtung

 Wortlaut missverständlich, indessen nicht
abschliessend

Einleitung
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(1) Keine Legaldefinition

(2) Vertragsfreiheit

(3) Technische Definition als Hilfe

(4) Normen entbinden nicht vor einzelvertraglichen
Regelungen

(5) Standards (z.B. NPK 113) nutzen

Einleitung - Key Take-aways 
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 Bereitstellung = unternehmerseitige Pflicht
(grundsätzlich)

 Pflicht umfasst auch die Montage (Erstellung der
Baustelleneinrichtung)

Komplikationen: Obliegenheiten und Pflichten
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[Art. 124 Abs. 1 SIA-Norm 118]

[Art. 364 Abs. 3 OR]



 Vollständige Bereitstellung

 Folgt aus der Bereitstellungspflicht ein
Bestimmungsrecht?

Komplikationen: Obliegenheiten und Pflichten
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Grundsatz Ausnahmen

Immer bei Bereitstellungspflicht Abweichende Vorgaben 
(Weisungsrecht etc.)
Abweichende Urteile?

Bauherrenseitiges Interesse

Bauherrenseitige Bereitstellung



 Unternehmerseitige Bereitstellung = bauherrenseitige
Mitwirkungsobliegenheiten

 Streitfall: fehlende, vertragliche Regelung

 Annahme: Im Zweifelsfall bauherrenseitige
Beschaffungsobliegenheit

Komplikationen: Obliegenheiten und Pflichten
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 Verletzung Obliegenheit = Gläubigerverzug

 Folge: Bereitstellungspflichten ruhen

Komplikationen: Obliegenheiten und Pflichten
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[Art. 91 OR]
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Komplikationen: Vorhalten im Allgemeinen

 Vorhalten als kostenrelevanter Faktor

 Vorhaltedauer = Prognose
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Antransport Montage Ordentliches 
Vorhalten

Längeres 
Vorhalten Demontage Abtransport

Relevante Zeitabschnitte der Baustelleneinrichtung 
(Art. 125 Abs. 1 SIA-Norm 118)

BILDDATEI



Komplikationen: Ordentliche Vorhaltedauer

 Art. 125 SIA-Norm 118 keine Lösung

 Lösungsansatz: Dauer der vertragsgemässen
Ausführung

 Blosser Verweis auf Bauprogramm m.E.
genügend

 Wichtig: ordentliche Vorhaltedauer inkludiert
keine Bestellungsänderungen
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Komplikationen: Längere Vorhaltedauer

 Längeres Vorhalten: keine unternehmerseitige
Pflicht (ohne Vereinbarung)

 Art. 125 Abs. 2 SIA-Norm 118 nur bedingt
nützlich

 Besonders beachtlich: prozessuale Hürden für
Unternehmer
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 NPK 113 (Baustelleneinrichtung)

 Abstimmung ≠ Kongruenz

 Beispiele: Pos. 011.100 oder Pos. 011.200

Komplikationen: Standards
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 Pos. 011.100

 Leistungspositionen im LV ≠ Bauprogramm

 M.E. keine eigenständige Bedeutung

Komplikationen: Standards
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 Pos. 011.200

 Pos. bezieht sich auf ordentliche Vorhaltedauer

 Keine Inklusion der Vorhaltekosten im Preis der
jeweiligen Position ≠ SIA-Norm 118

 Gilt nicht für EHP

Komplikationen: Standards
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 NPK 113 mit beschränktem Anwendungsbereich

 NPK 113 grundsätzlich unverbindlich

 Bei vertraglicher Übernahme: Rangordnung
beachtlich

 Abweichungen nur Anschauungsbeispiele; es gibt
noch weitere, relevante Abweichungen zur SIA-Norm
(s. z.B. auch Pos. 031.700)

 NPK 113 aktuell in der Vernehmlassung

Komplikationen: Standards
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(1) Bereitstellungspflichten und Bestimmungsrechte sind zu
regeln

(2) Mitwirkungsobliegenheiten sind vertraglich zuzuweisen,
obliegen im Zweifelsfall indessen dem Bauherrn

(3) Die Vorhaltedauer (ordentliche und längere) sind von
den Parteien vertraglich eingehend zu regeln – blosse
Verweise auf Normen der Standards sind ungenügend

(4) Standards sind nützliche Grundlagen; mehr aber nicht

Komplikationen – Key Take-aways
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I. Baustelleneinrichtung – ein definitorischer Ansatz

II. Baustelleneinrichtung – drei Themenbereiche (aber weit
mehr Komplikationen)...

(1) Obliegenheiten und Pflichten

(2) Vorhalten

(3) Standards

III. Fazit

Fazit
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Fazit
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Aufholbedarf Aufklärungsbedarf

Anpassungsbedarf Austauschbedarf





Kontakt

Carlo Peer
peer@vialex.ch

VIALEX Rechtsanwälte AG
Pfingstweidstrasse 31
CH-8005 Zürich

www.vialex.ch

+41 44 545 90 90
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